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Im Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG) ist seit dem 20. Juni 1997 auch eine Regelung über die 
Nebenkostenpauschale zu den Nettomietzinsen aufgenommen. Danach werden nebst dem 
Nettomietzins auch die im Mietvertrag aufgeführten à conto Zahlungen für Nebenkosten 
berücksichtigt. Der Bundesrat begründete damals die Änderung, dass immer grössere Anteile der 
ursprünglichen Miete neu als Nebenkosten deklariert werden. Gleich geblieben sind die maximalen 
Beiträge an die Bruttomieten. Diese betragen derzeit für Alleinstehende Fr. 13'200.- und 
Verheiratete oder Personen mit Kindern Fr. 15'000.- pro Jahr. So darf eine vierköpfige Familie 
keinen höheren Gesamtmietzins von Fr. 1'250.-  monatlich inklusive Nebenkosten haben. 

In Artikel 3b des erwähnten Bundesgesetzes ist die Regelung der Nettomietzinsen und 
Nebenkosten wie folgt formuliert: 

a. der Nettomietzins; und 

b. die Nebenkostenpauschale (im Mietvertrag vereinbarte à conto Zahlungen) 

Daraus kann entnommen werden, dass die jährlichen Schlussrechnungen der Nebenkosten nicht 
berücksichtigt werden. Durch die u.a. massiv gestiegenen Energiekosten haben viele Mieterinnen 
und Mieter ganz erhebliche Nachrechnungen bekommen, meist mehrere hundert Franken, in 
Einzelfällen sogar über Fr. 1'000.-. Stossend an der Regelung ist Folgendes: Wer rechtzeitig 
zusammen mit dem Vermieter eine neue erhöhte à conto Zahlung, also eine Nebenkosten-
pauschale im Sinne des Gesetzes, im Mietvertrag vereinbart, erhält umgehend vom Amt für 
Sozialbeiträge den neuen erhöhten Beitrag, natürlich nur, wenn die gesetzlich verankerten 
Maximalbeiträge an die Mietkosten nicht überschritten werden. Dass dabei Familien ganz 
besonders darunter leiden ist besonders stossend. 

Es kann wohl nicht der Sinn einer gesetzlichen Regelung sein, dass derjenige, der einen 
wohlgesinnten Vermieter hat, welcher bereit ist, einen administrativen Mehraufwand auf sich zu 
nehmen, bei der EL besser fährt als alle anderen, die nicht in dieser glücklichen Lage sind. 

Rücksprachen beim Amt für Sozialbeiträge haben ergeben, dass diese Praxis auf Bundesrecht 
beruht und auch aus Sicht der Fachleute zwar administrativ einfach ist, aber gerade in den letzten 
Jahren u.a. wegen der erheblich gestiegenen Energiekosten viele Rentnerinnen und Rentner in 
finanzielle Schwierigkeiten brachte. 

Der Regierungsrat wird daher gebeten, im Namen des Kantons Basel-Stadt bei den 
eidgenössischen Räten folgende Standesinitiative einzureichen: 

Das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG), insbesondere Artikel 3, ist dahingehend zu ändern, dass im Fall der 
Erstellung einer jährlichen Schlussabrechnung für Nebenkosten (Heizungskosten, etc) die 
effektiven Kosten der Mieterin oder des Mieters berücksichtigt werden, sofern die gesetzlich 
verankerten Maximalbeiträge an die Mietkosten nicht überschritten werden. Zudem sollen die 
Grenzwerte für Mietkosten für Mehrpersonenhaushalte angepasst werden. 
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